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Tagesordnung zur Sitzung des Stadtrates der 
Stadt Bad Düben am 9. Juli 2020

Zeit: 19.00 Uhr
Ort: Rathaus, Ratssaal, Markt 11, Bad Düben

Öffentlicher Teil:

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Beschlussfassung zur Tagesordnung
3. Bestätigung der Niederschrift

4. Beratung und Beschlussfassung zur Integration einer offenen Begegnungs-
stätte im erweiterten Lutherhaus, Gartenstraße 14 b (Gemeindehaus der 
evangelischen Kirche) und Förderung der Sanierung und Erweiterung im 
Rahmen des Städtebauförderprogramms SOP „Lebendige Kernstadt“ als 
Gemeinbedarfseinrichtung mit einer Förderquote von 75% und einem städ-
tischen Eigenanteil von 10% des Förderbetrages

5. Beratung und Beschlussfassung zur Ausübung des Vorkaufsrechtes nach § 
17 (1) Sächsisches Denkmalschutzgesetz für das Grundstück Dorfstraße 7, 
Flur 5, Flurstück 21/2 in Wellaune (Kohlhaaskrug)

6. Beratung und Beschlussfassung zur Billigung, Auslegung und Beteiligung 
der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange zum Entwurf des 
Bebauungsplanes „Wohnbauflächen zwischen Mühlläufer und Waldstraße“ 
in Bad Düben

7. Beratung und Beschlussfassung zur Aufstellung der 1. Änderung des Be-
bauungsplanes „Torgauer Straße – Am Heidegraben“ der Stadt Bad Düben
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8. Beratung und Beschlussfassung zur Billigung, Auslegung und Beteiligung 
der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange zum Entwurf 
der 1. Änderung des Bebauungsplanes „Torgauer Straße – Am Heidegraben“ 
der Stadt Bad Düben

9. Beratung und Beschlussfassung zu einer überplanmäßigen Auszahlung bei 
der Maßnahme „Barrierefreie Erschließung und Anpassung der Ausstel-
lungsbereiche im Amtshaus der Burg Bad Düben“

10. Beratung und Beschlussfassung zur Annahme einer Spende

11. Information und Sonstiges

Aufforderung der Eltern zur Anmeldung ihrer 
Kinder zum Schulbesuch in Bad Düben

Liebe Eltern!

Nach den gesetzlichen Bestimmungen werden für das Schuljahr 2021/2022 alle 
Kinder schulpflichtig, die zwischen dem 1. Juli 2014 und dem 30. Juni 2015 
geboren wurden bzw. zurückgestellt wurden. Kinder, die bis zum 30. Septem-
ber 2021 das sechste Lebensjahr vollenden, dürfen auch angemeldet werden. 
Kinder, die  noch nicht schulpflichtig sind, können auf Antrag der Eltern zum 
Anfang des Schuljahres in die Schule aufgenommen werden, wenn sie den für 
den Schulbesuch erforderlichen geistigen und körperlichen Entwicklungsstand 
besitzen.

Die Anmeldung der betreffenden Kinder erfolgt im Sekretariat der Heide- 
Grundschule:

Montag, 20. Juli 2020 8.00 – 12.00 Uhr und 12.30 – 15.00 Uhr 
Dienstag, 21. Juli 2020  8.00 – 12.00 Uhr und 12.30 – 17.00 Uhr 
Mittwoch, 22. Juli 2020 8.00 – 12.00 Uhr 
Donnerstag, 23. Juli 2020 8.00 – 12.00 Uhr 
             
Erforderlich ist die Geburtsurkunde und der Impfausweis des Kindes bzw. 
das Familienstammbuch. Das Kind muss nicht vorgestellt werden. Die 
Anmeldung muss von beiden Eltern gemeinsam vorgenommen werden. 
Andernfalls ist eine Vollmacht und Ausweiskopie bzw. der Nachweis der 
Alleinsorgeberechtigung notwendig. Bitte bringen Sie zur Anmeldung Ihres 
Kindes bei unverheirateten Eltern die Bescheinigung über die Erziehungs- 
und Sorgeberechtigung mit.

Weitere Termine und Modalitäten zur Überprüfung der Schulanfänger selbst 
werden noch bekanntgegeben.

Krause
Schulleiterin Heide-Grundschule

Rathaus wieder geöffnet – 
Terminvereinbarungen notwendig

Die Zentrale des Rathauses ist innerhalb der bekannten Öffnungszeiten wieder 
geöffnet. Wir bitten Sie, sich im Rahmen unserer üblichen Sprechzeiten vorab 
telefonisch zu melden und einen Termin zu vereinbaren. Die Vorsprache ohne 
eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht möglich. Das Einwohnermeldeamt, 
Gewerbeamt, Standesamt und Soziales sind über den Hof | Hintereingänge zu 
erreichen.
In Bereichen, in denen Publikumsverkehr stattfindet, werden weitgehende 

Thilo Durrey
Mit Thilo Durrey haben wir nicht nur einen Kollegen verloren, 
der mit ganzen Herzen neben seiner ehrenamtlichen Tätigkeit 

in der Freiwilligen Feuerwehr Bad Düben und als 
Feuerwehrgerätewart immer zur Stelle war, wenn er zum Wohle 

unserer Bürger und der Stadt Bad Düben gebraucht wurde. 
Durch seine unermüdliche Einsatzbereitschaft, seine kollegiale Art 
sowie seines Herzens für die Stadt hat er sich die Wertschätzung 

der Kollegen, der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, 
des Stadtrates und der Bürgerinnen und Bürger erworben.

 
Wir werden Ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.

NACHRUF

Mit tiefer Betroffenheit und Trauer nehmen wir Abschied von 
unserem langjährigen Mitarbeiter, Kollegen, Feuerwehrgeräte-

wart und Kamerad der Freiwilligen Feuerwehr Bad Düben

Astrid Münster                                  
Bürgermeisterin 

im Namen der Stadt Bad Düben
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Hygienemaßnahmen eingehalten: unter anderem verzichten die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter mit Kundenkontakt auf das Händeschütteln und treffen 
Vorkehrungen, um den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen 
herzustellen. Im Rathaus besteht für Gäste Maskenpflicht. Antragstellerinnen 
und Antragsteller werden gebeten, alleine vorzusprechen und von begleitenden 
Personen abzusehen.

Das Bürgerbüro ist am 25. Juli 2020 von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Bitte verein-
baren Sie auch hier vorher einen Termin mit unseren Sachbearbeitern.

Öffentliche Bekanntmachung

Bekanntmachung der Erteilung der Genehmigung der Satzung zum Be-
bauungsplan „Wohngebiet an der Durchwehnaer Straße“ der Stadt Bad 
Düben in der Fassung vom 21.07.2017 

Das Landratsamt Nordsachsen hat den vom Stadtrat in der Sitzung am 24.08.2017 
als Satzung beschlossenen Bebauungsplan „Wohngebiet an der Durchwehnaer 
Straße“ der Stadt Bad Düben in der Fassung vom 21.07.2017 (Beschluss Nr. 
6-40-295) unter der Registriernummer 020/02/2020 und dem Aktenzeichen 
2016-06137 am 16.06.2020 genehmigt. 
Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch 
(BauGB) bekannt gemacht. Mit der Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan 
nach § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.
Der Geltungsbereich des Plangebietes umfasst eine Fläche von ca. 5.325 m² 
in der Gemarkung Bad Düben. Von der Planung betroffen sind die Flurstücke 
470/2, 470/3, 470/4, 470/6, 470/7, 470/8, 470/9, 470/10 und 450/10 (Teilfläche) 
der Flur 5 in der Gemarkung Bad Düben.
Im Norden des Plangebiets grenzt die Durchwehnaer Straße mit dem Restflur-
stück 450/10 an, im Westen das Flurstück 469/16, eine Leitungstrasse, in welcher  
Elektro- und Fernmeldekabelleitungen geführt werden. 
Im Süden wird das Plangebiet durch das Flurstück 479/3, welches den Wald-
hofsweg beinhaltet, begrenzt. 

Östlich schließt sich das Flurstück 473 an, ein 
Wohngrundstück im Außenbereich.
Der Geltungsbereich des Plangebiets ist in 
nebenstehender Abbildung (ohne Maßstab) 
dargestellt.        
                                                                                
Jedermann kann den genehmigten Bebauungs-
plan  mit der Begründung, dem Umweltbericht 
und der zusammenfassenden Erklärung in der 
Stadtverwaltung Bad Düben, Markt 11, 04849 
Bad Düben zu den Dienststunden einsehen und 
über den Inhalt Auskunft erhalten.

Bekanntmachungsanordnung

Gemäß § 215 Abs. 1 S. 1 BauGB werden 
1. eine nach § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 – 3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 
Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplans und des Flächennutzungsplans und
3. nach § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs unbeacht-
lich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung des Flächennutzungsplans 
oder der Satzung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung 
begründeten Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind. 

Gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 i. V. m. Abs. 5 Sächs-
GemO gelten Satzungen, die unter Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der 
SächsGemO zu Stande gekommen sind, ein 
Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von An-
fang an gültig zu Stande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder 
fehlerhaft erfolgt,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
Sitzungen, die Genehmigung oder Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 
Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzeswidrigkeit 
widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 S. 1 SächsGe-
mO genannten Fristen
a) die Rechtsaufsichtbehörde den Beschluss 
beanstandet hat
oder
b) die Verletzung der Verfahrens- und Form-
vorschriften gegenüber der Gemeinde unter 
Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Ver-
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3.0

5.0

3.0

11. Die Erteilung der Genehmigung des Bebauungsplanes sowie die Stelle, bei der der Plan mit Begründung 
auf Dauer der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu 
erhalten ist, wurden am  .................  im Amtsblatt-Nr. ................... ortsüblich bekannt gemacht. In der 
Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und 
von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 1 und 2 BauGB) und weiter auf die 
Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (vergl. § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 
BauGB) hingewiesen worden. 
Der Bebauungsplan ist mit Veröffentlichung im Amtsblatt-Nr.  ........... am  ...............................  in Kraft getreten.

Bad Düben, .............................

Die Bürgermeisterin                                 Siegel

10. Die Satzung über den B-Plan, bestehend aus der 
Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen wird
hiermit ausgefertigt.

Bad Düben, .............................

Die Bürgermeisterin                                 Siegel

9. Die Genehmigung des Bebauungsplanes, 
bestehend aus der Planzeichnung und den 
textlichen Festsetzungen in der Fassung vom 
........................................... wurde mit Verfügung 
der höheren Verwaltungsbehörde vom 
........................ AZ: ...........................erteilt..

Bad Düben, .............................

Die Bürgermeisterin                                 Siegel

8. Der B-Plan, bestehend aus der Planzeichnung und 
den textlichen Festsetzungen wurde nach § 10 BauGB
in der Sitzung des Stadtrates am 24.08.2017  mit 
Beschl-Nr.  6-40-295  als Satzung beschlossen. 
Die Begründung zum B-Plan wurde gebilligt.

Bad Düben, .............................

Die Bürgermeisterin                                 Siegel

7. Der katastermäßige Bestand innerhalb der Grenzen
des Geltungsbereiches wird als richtig bescheinigt.

Eilenburg, .............................

Leiter des Vermessungsamtes                  Siegel
Landratsamt Nordsachsen

5.  Die berührten Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange (TÖB) und Nachbarge-
meinden  sind nach § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben 
vom   10.02.2017  aufgefordert worden, 
Stellungnahmen abzugeben. 

Bad Düben, .............................

Die Bürgermeisterin                                 Siegel

6.  Der Stadtrat hat die fristgerechten Stellungnahmen 
der Öffentlichkeit und Behörden sowie sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange in seiner Sitzung am 
24.08.2017  geprüft. Das Ergebnis der Abwägung 
wurde mit Schreiben vom 27.04.2018  mitgeteilt.

Bad Düben, .............................

Die Bürgermeisterin                                 Siegel

4. Der Entwurf des Bebauungsplanes bestehend aus:
-     Planzeichnung, M 1: 500 mit textlichen Festsetzungen, Begründung und Umweltbericht vom  25.01.2017
haben in der Zeit vom   16.02.   bis   17.03.2017 während der Dienststunden gemäß  § 3 Abs. 2 
BauGB in der Stadtverwaltung zu jedermann Einsicht öffentlich ausgelegen.
Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von jedermann 
schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können, im Amtsblatt Nr. 2  vom 08.02.2017  ortsüblich 
bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 VwGO
unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der 
Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht worden sind, aber hätten geltend gemacht werden können.

Bad Düben, .............................

Die Bürgermeisterin                                                                            Siegel

3. Der Stadtrat hat am 02.02.2017 mit Beschluss - Nr. 
 6-31-241    den Entwurf des Bebauungsplans mit 
Begründung und Umweltbericht gebilligt und zur 
öffentlichen Auslegung bestimmt.

Bad Düben, .............................

Die Bürgermeisterin                                 Siegel

2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 3 Abs. 1 BauGB ist am  11.10.2016 erfolgt. 
Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB mit Schreiben vom 01.09.2016 zur Abgabe einer
Stellungnahme aufgefordert worden.

Bad Düben, .............................

Die Bürgermeisterin                                 Siegel

1. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 14.04.2016
Beschl-Nr. 6-23-182 nach § 2 Abs. 1 BauGB die 
Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen. Der 
Aufstellungsbeschluss wurde durch Veröffentlichung 
im Amtsblatt Nr.  9 vom   18.05.2016   öffentlich 
bekannt gemacht.

Bad Düben, .............................

Die Bürgermeisterin                                 Siegel

ÜBERSICHTSPLAN

RECHTSGRUNDLAGEN

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBl. I, S. 2414) in der derzeit gültigen Fassung

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - 
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I, S.132) in 
der derzeit gültigen Fassung

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des 
Planinhaltes (Planzeichenverordnung - PlanzV ) vom 18.12.1990 (BGBl. I v. 1991, 
S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22.07.2011 (GVBl. I S. 1509)

Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. S. 200) in der derzeit 
gültigen Fassung

Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) in der Fassung der Neubekanntmachung 
vom 18.03.2003 (SächsGVBl. S. 55, ber. S. 159) in der derzeit gültigen Fassung

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Neufassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2542) in der derzeit gültigen Fassung

Sächsisches Naturschutzgesetz (SächsNSchG) vom 06.06.2013 in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 22.07.2013 (SächsGVBl. S. 451), in der derzeit gültigen 
Fassung

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 24.02.10 (BGBl I10, 94), geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 
21.01.2013 (BGBl I 95, 96) in der derzeit gültigen Fassung

Gesetz zur Raumordnung und Landesplanung des Freistaates Sachsen (Landes-
planungsgesetz û SächsLPlG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11.06.2010 
(SächsGVBl. S. 174) in der derzeit gültigen Fassung

Gesetz zum Schutz und zur Pflege von Kulturdenkmalen im Freistaat Sachsen 
(SächsDSchG) vom 03.03.93 (SächsGVBl. S. 229) in der derzeit gültigen Fassung

Sächsisches Abfallwirtschafts- und Bodenschutzgesetz (SächsABG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 31.05.1999 (SächsGVBl. S. 261) in der derzeit gültigen 
Fassung

Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen 
Bewirtschaftung von Abfällen (KrWG) vom 24.02.2012 (BGBl. I S 212), in der 
derzeit gültigen Fassung

Bundes-Bodenschutzgesetz BBodSchG     vom 17.03.98 (BGBl. I S. 502), zuletzt 
geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 24.02.2012 (BGBl. I S. 212, 261 f), 
in der derzeit gültigen Fassung

Bundes-Immissionsschutzgesetz BImSchG in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 17.05.2013 (BGBl. S. 1274), in der derzeit gültigen Fassung

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31.07.2009 (BGBl. l Seite 2585), in der 
derzeit gültigen Fassung

Sächsisches Wassergesetz (SächsWG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 18.10.2004, (SächsGVBl. S. 482), in der derzeit gültigen Fassung

Landesentwicklungsplan Sachsen 2013, verbindlich seit 31.08.2013

Regionalplan Westsachsen 2008, verbindlich seit 25.07.08, Teilfortschreibung 
B87n (verbindlich seit 26.01.2012)

GRUNDLAGE  DER  PLANDARSTELLUNG

Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgte auf Grundlage des Lage- und 
Höhenplanes des Vermessungsbüros R. Esch vom 20.06.2016.

2. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN - ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 
(§ 9 Abs. 4 BauGB, § 89 Abs. 2 SächsBO)
Einfriedungen 
Die Einfriedungen von Grundstückseinfahrten, Garagen- und Carportzufahrten sind 
mindestens 5m von den öffentlichen Verkehrsflächen einzurücken.

3.     NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME
(§ 9 Abs. 6 BauGB)
Denkmalschutzbelange
Aus Gründen des archäologischen Denkmalschutzes wird auf die Melde- und 
Sicherungspflicht von Bodenfunden gemäß § 20 SächsDSchG hingewiesen. 
§ 20 SächsDSchG ist in die Planungsunterlagen und Ausführungsdokumenten 
mit folgendem Wortlaut zu übernehmen:

(1) Wer Sachen, Sachgesamtheiten, Teile oder Spuren von Sachen entdeckt, 
von denen anzunehmen ist, dass es sich um Kulturdenkmale handelt, hat dies 
unverzüglich der unteren Denkmalschutzbehörde beim Landratsamt Nordsachsen 
anzuzeigen. 
Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des vierten Tages nach der 
Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten und zu sichern, sofern nicht die 
zuständige Landesoberbehörde für den Denkmalschutz mit einer Verkürzung der 
Frist einverstanden ist. 
(2) Anzeigepflichtig sind der Entdecker, der Eigentümer und der Besitzer des 
Grundstückes sowie der Leiter der Arbeiten, bei denen die Sache entdeckt wurde. 
Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu einem Fund geführt haben, aufgrund 
eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch die Anzeige an den Leiter oder 
Unternehmer der Arbeiten befreit.

4.   HINWEISE
4.1 Bodenschutz
Ergeben sich im Zuge der Bauvorbereitung und -ausführung Hinweise auf schädliche 
Bodenverunreinigungen oder/und Altlasten i.S.d. § 9 Abs. 1 i.V.m. § 2 Abs. 3 bis 6 
BBodSchG besteht für den Grundstückseigentümer und Inhaber der tatsächlichen 
Gewalt gemäß § 10 Abs. 2 SächsABG die Pflicht, diese unverzüglich der nach § 13 
Abs. 1 SächsABG zuständigen Behörde mitzuteilen. Der zuständigen Behörde sind 
auf Verlangen alle Auskünfte zu erteilen und die Unterlagen vorzulegen, die diese 
zur Erfüllung Ihrer Aufgaben benötigt. Gemäß § 4 Abs. 2 BBodSchG haben der 
Grundstückseigentümer und Inhaber der tatsächlichen Gewalt die Pflicht, Maßnahmen 
zur Abwehr der von ihrem Grundstück drohenden schädlichen Bodenveränderung zu 
ergreifen.
Im Hinblick auf einen sparsamen und schonenden Umgang mit Boden, sowie zur 
Minimierung baubetrieblicher Bodenbelastungen, sind die auf der Grundlage des 
§ 1a BauGB und § 7 Abs. 2 SächsABG,  § 1  BBodSchG, § 202 BauGB und die 
in der Begründung gegebenen Hinweise zu beachten.

4.2 Natürliche Radioaktivität:
Das Plangebiet liegt in einem Bereich, in dem wahrscheinlich erhöhte Radonkonzen-
trationen in der Bodenluft vorhanden sind. Es wird empfohlen, die fachlichen Hinweise 
zum Radonschutz zu beachten. Dazu kann die Radonberatungsstelle des Freistaates 
Sachsen (T. 03772/24214 oder  e-mail: radonberatung@smul.sachsen.de) genutzt werden.

4.3 Immissionsschutz:
Bei Errichtung bzw. bei wesentlichen Änderungen von Schornsteinen für Feuerungsanlagen für 
feste Brennstoffe müssen für die Austrittsöffnungen die Anforderungen des § 19 Abs. 1 der 
1. BImSchV beachtet werden.
Bei Einsatz von Photovoltaikanlagen sollen die im Allgemeinen auftretenden Reflexionen der 
Sonnenstrahlung auf den PV-Modulen entstehenden Blendwirkungen, durch die in der 
Begründung Nr. 7.1 benannten Minderungsmaßnahmen berücksichtigt werden.
Zur Vermeidung von schalltechnischem Konfliktpotential sollten bei Auswahl und Aufstellung von 
Luft-Wärmepumpen (und/oder Klima-, Kühl- oder Lüftungsgeräten) die in der Anlage des "LAI - 
Leitfadens für die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei stationären Geräten", Stand: 
28.08.2013 aufgeführten Hinweise beachtet werden.

Lärmschutz:
Innerhalb eines kleinen Bereiches des Plangebietes an der südlichen und südöstlichen Grenze 
ist eine Lärmvorbelastung durch Schienenverkehr vorhanden.
Durch den Schienenverkehr der südlich des Plangebietes verlaufenden Bahnstrecke liegt die 
Lärmvorbelastung für Allgemeine Wohngebiete im Nachtzeitraum im diesem Bereich oberhalb 
der Orientierungswerte nach DIN 18005.
Die zu erwartenden Pegelverteilungen sowie die maßgeblichen Außenlärmpegel und Lärmpegel-
bereiche gemäß DIN 4109, denen die geplante Bebauung gemäß den Festsetzungen Punkt 1.6 
durch den Einsatz passiver Schallschutzmaßnahmen entgegenwirken muss, sind der schall-
technischen Untersuchungen vom 30.06.2017 zu entnehmen, die als Anlage 2 der Begründung 
beiliegt.

4.4 Kampfmittel:
Beim Kampfmittelbeseitigungsdienst Sachsen ist für das Plangebiet keine Belastung mit Kampfmittel 
bekannt. Sollten bei der Untersuchung/Bauausführung wider Erwarten Kampfmittel oder andere 
Gegenstände militärischer Herkunft gefunden werden, wird auf die Anzeigepflicht entsprechend 
der Kampfmittelverordnung vom 02.03.2009 verwiesen. Dies gilt auch im Zweifelsfall. Es erfolgt dann 
eine umgehende Beräumung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst Sachsen. Anzeigen über 
Kampfmittelfunde nimmt jede Polizeidienststelle oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst Sachsen 
direkt entgegen.
Dem Antragsteller bleibt freigestellt, auf eigene Kosten vorsorglich Bodenuntersuchungen zur 
Gefahrenabwehr durch eine Fachfirma durchführen zu lassen.

TEXTFESTSETZUNGEN 
1. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
1.1 Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1.1 Art der baulichen Nutzung - Allgemeines Wohngebiet WA (§ 4 BauNVO)
Die allgemeine Zulässigkeit richtet sich nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 und 2 BauNVO.
Zulässig sind Wohngebäude, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende 
Handwerksbetriebe. 
Anlagen für erneuerbare Energien (Sonnenenergie und Geothermie) sind außer in den 
Grünflächen überall zulässig. 
Windenergieanlagen sind nur für die Nutzung zum Eigenbedarf zulässig.

Gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO sind ausnahmsweise Betriebe des Beherbergungs-
wesens zulässig.

Auf der Grundlage des § 1 Abs. 5 BauNVO sind die nach § 4 Abs. 2 BauNVO 
zulässigen Nutzungen unzulässig: 
- Nr. 2 die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden 
- Nr. 3 Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Weiterhin unzulässig sind nach § 1 Abs. 6 BauNVO die Ausnahmen nach 
§ 4 Abs. 3 BauNVO:
- Nr. 2 sonstige nicht störende Gewerbebetriebe
- Nr. 3 Anlagen für Verwaltungen
- Nr. 4 Gartenbaubetriebe  und
- Nr. 5 Tankstellen.

1.1.2  Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
Das Maß der baulichen Nutzung nach § 9 Abs. 1, Nr. 1 BauGB wird bestimmt durch:
- die Grundflächenzahl GRZ, hier 0,4
- Zahl der Vollgeschosse, hier II
Die Zahl der Vollgeschosse und wird als Höchstgrenze festgesetzt.

1.2  Überbaubare Grundstücksflächen (§ 23 BauNVO)
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch die in der Planzeichnung einge-
tragenen Baugrenzen nach § 23 BauNVO bestimmt. Nach § 23 Abs. 3 Satz 2 BauNVO 
kann ausnahmsweise ein Vortreten von untergeordneten Gebäudeteilen bis max. 1,5m  
zugelassen werden. 

1.3  Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)
Pro Wohneinheit sind mind. 2 Stellplätze je Baugrundstück zu schaffen.
Die Einfahrten von den öffentlichen Verkehrsflächen in die Baugrundstücke sind mind. 
4,5 m breit auszuführen. Zusätzlich ist neben den Einfahrten auf den privaten 
Baugrundstücken ein Stellplatz als Längsparkplatz parallel zur Fahrbahn anzuordnen. 
Diese müssen mind. 5,70 m lang + 1 m Aufweitung und 2 m Breite sein und dürfen nicht 
eingefriedet werden.

1.4  Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)
Das unbelastete Niederschlagswasser sollte auf den jeweiligen Baugrundstücken 
bevorzugt flächenhaft versickert oder entsprechend wieder verwendet werden. Notwendige 
Flächen oder Anlagen dazu sind im gesamten Geltungsbereich zulässig.

1.5 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
Maßnahme A 1 - außerhalb des Geltungsbereiches
Gemäß § 9 Abs. 1a i.V.m. § 1a Abs. 3 S.3 BauGB werden folgende Maßnahme im Rahmen der 
naturschutzrechlichen Eingriffskompensation im Umfang von 19.800 Werteinheiten  festgesetzt:
Pflanzung von Kirsch-Bäumen entlang einer 1 km langen Obstallee in der Gemarkung 
Triestewitz, Flur 9, Flurstück 8, Landkreis Nordsachsen.
Die Maßnahme mit einem Umfang von 85.725 Werteinheiten wird dem Eingriff im Geltungs-
bereich teilweise zugeordnet. Der Umfang des Zuordnungsanteils erfolgt über zu erwerbende 
Wertpunkte in Höhe von insgesamt 19.800 Werteinheiten. Die Werteinheiten (WP) sind über 
die sächsische Landsiedlung Sachsen GmbH zu erwerben.

1.6     Besondere Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im 
Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 
Südlich der Linie S 1 sind Wohnungsgrundrisse zu planen,  bei denen Fenster, die zur 
Belüftung von Schlaf- und Kinderzimmer erforderlich sind, nicht zur lärmzugewandten 
Seite (Bahnstrecke) angeordnet werden. Wenn dies im Einzelfall nicht möglich ist, dann 
sind solche Fenster mit schalldämmenden Lüftungseinrichtungen auszustatten 
(siehe VDI 2719, Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzausrüstungen).
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1. Planungsrechtliche Festsetzung

1.1  Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

hier: Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)  

1.2  Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 BauGB)

Grundflächenzahl (§ 19 Abs.1 BauNVO)
hier: GRZ = 0,4

Zahl der Vollgeschosse (§ 20 Abs. 1 BauNVO)
hier z.B.:  max. 2 Vollgeschosse

Füllschema der Nutzungsschablone:

    Art der                         Zahl der
baul. Nutzung            Vollgeschosse
             

Grundflächenzahl         Hausform

1.3  Bauweise (§ 9 Abs.1 Nr. 2 BauGB)

Hausform, nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig (§ 22 Abs. 2 BauNVO)

Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

1.4  Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenverkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenbegrenzungslinie

1.5 Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flächen für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (S 1)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches  (§ 9 Abs. 7 BauGB)
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Der Eintritt ist frei. 
Es gelten die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln.

Sonntag, 19.07., 14 UhrSonntag, 19.07., 14 Uhr
KurkonzertKurkonzert

„Dixielanders“
in der Obermühle Bad Düben

letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.
Ist eine Verletzung nach Ziffer 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch 
nach Ablauf der im § 4 Abs. 4 S. 1 SächsGemO genannten Frist jedermann 
diese Verletzung geltend machen.

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und 2 sowie Abs. 
4 BauGB hingewiesen. Demnach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach 
den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile 
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

Bad Düben, den 24.06.2020

Astrid Münster
Bürgermeisterin

Einladung zur Jahreshauptversammlung 
Schützengilde Bad Düben e.V.

Die für den 20. März 2020 im Amtsblatt ausgeschriebene Mitgliederversamm-
lung/Wahlversammlung konnte durch Allgemeinverfügung des Landratsamtes 
Nordsachsen nicht durchgeführt werden.
Der Vorstand der Schützengilde Bad Düben e.V. beruft hiermit die Jahres-
hauptversammlung/Wahlversammlung für den 17. Juli 2020, um 19.00 
Uhr erneut ein.
Ort: Schießgelände, Freifläche vor dem Klubgebäude, bei schlechtem Wetter 
großer Raum.
Die im Amtsblatt vom 04. März 2020 veröffentlichte Tagesordnung und die  
Beschlussvorschläge behalten ihre Gültigkeit.
Diese werden zur allgemeinen Information an der Bekanntmachungstafel des 
Vereins ausgehängt.

Thomas Bock
Vorsitzender

Der Sommer im NaturSportBad
 
Bade(Spaß) pur
Schwimmen, Planschen und 
Treibenlassen -  im barrie-
refrei zugänglichen Kom-
bibecken mit Wasser-
tiefen von 0,25 m bis 
1,80 m sowie in der 
Felsenlandschaft ist 
Badespaß für Jung 
und Alt garantiert. 
Das Highlight ist die 
16 Meter lange Breit-
wellenrutsche. Zudem 
gibt es zwei Beachvol-
leyballplätze und neu 
ab diesem Jahr auch eine 
Tischtennisplatte, ein Bo-
dentrampolin und eine Balan-
cierstrecke. Der Kiosk mit Freisitz 
bietet eine vielfältige Auswahl. Ob großer 
Hunger oder kleiner Appetit – für jeden ist etwas dabei. 
Positive Ökobilanz: Das NaturSportBad arbeitet mit einer modernen ökolo-
gischen Wasseraufbereitung. Sie erfolgt allein biologisch-physikalisch, ohne 
jeglichen Zusatz von Chlor.
 
Übernachten im Camp – ein Abenteuer für die ganze Familie
Für die Übernachtung direkt im NaturSportBad bietet das Camp acht Holzun-
terkünfte für jeweils drei bzw. vier Personen. Der Aufenthaltsraum mit Gemein-
schaftsküche und Terrasse bietet genügend Raum für gemeinsame Mahlzeiten, 

selbst zubereitet oder aus dem Kiosk. In unmittelbarer Nähe befindet sich eine 
Feuerstelle mit Grillplatz. 
 
Öffnungszeiten NaturSportBad
Montag – Donnerstag 12 – 18 Uhr | Freitag 12 – 20 Uhr 
Samstag, Sonntag 10 – 20 Uhr
Während der Sommerferien in Sachsen (20.7. – 28.8.): 
Montag – Sonntag 10 – 20 Uhr
 
Informationen und Buchungen fürs Camp unter www.natursportbad.de sowie 
auf der Facebook- und Instagram-Seite des NaturSportBades.

SupaGolf-Sommerspielzeit 

Ab Juli kann an Samstagen, Sonn- 
und Feiertagen von 11 Uhr bis 
abends 19 Uhr der Schläger 
im Kurpark geschwungen 
werden. Die lange Wo-
chenendspielzeit gilt 
auch im August. 
Unter der Woche be-
grüßen wir Sie gern 
in der Zeit von 11 
bis abends 21 Uhr 
zur aktiven Runde im 
Schatten der Bäume.
Jeden Mittwoch gehört 
die Anlage allein den 
Rasenmähern, denn es ist 
Pflegetag.

SupaGolf kann ohne Vorkenntnisse 
von der ganzen Familie, auch von Kindern ab ca. 5 Jahren, gespielt werden. 
Eine Runde dauert ca. 1,5 Stunden. 
Wir wünschen viel Vergnügen!

Die Ausleihstation für das Equipment befindet sich im Vitalcenter des HEIDE 
SPA Hotel&Resort, Bitterfelder Str. 42 in Bad Düben. Bitte vereinbaren Sie 
einen Termin für Ihre Spielzeit unter Telefon 034243 / 3 36 75 

weitere Informationen unter: www.bad-dueben.de


